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Betriebswirtschaftliche Ordnung im Heim

spart Geld — und vermindert die Sorgen

Vortrag von Verwalter Paul Barben

an der 106. Tagung des VSA am 15. Mai in Winterthur

In erster Linie möchte ich Ihrem Vorstande
herzlich dafür danken, dass er mir erlaubte, vor
Ihnen sprechen zu dürfen. Ich glaube zwar, dass
Sie alle mehr oder weniger darüber erstaunt sind
(ich selbst bin es wohl am meisten), dass
ausgerechnet ein Spital-Verwalter über Anstaltsführung,

•— denn so kann man den Vortrag auch nennen

—, ein Referat halten soll, da Sie doch in
Ihren eigenen Reihen Persönlichkeiten besitzen,
die dies zweifellos weit besser hätten tun können
als ich. Aber Ihr Vorstand hat mich eingeladen,
das Referat zu halten und ich habe die Einladung
sehr gerne angenommen, auch in der Meinung,
dass damit vielleicht engere Beziehungen zwischen
Ihrem Verband und der Veska angebahnt werden
können, Beziehungen, die möglicherweise für
beide Verbände von Vorteil sein könnten.

Das Problem, über welches ich Ihnen referieren
soll, ist sehr weitschichtig und ich habe es
deshalb in 4 Hauptabschnitte aufgeteilt, nämlich:

a) Die Stellung des Anstalts-Verwalters.
b) Berufliche Anforderungen an den Verwalter.
c) Weiterausbildung des Verwalters.
d) Die eigentliche Anstaltsführung.
Der Einfachheit halber benutze ich in meinen

Ausführungen nur den Titel des Verwalters, wenn
auch da und dort andere Titel verwendet werden.

a) Die Stellung des Anstalts-Verwalters

Die wenigsten Leute sind sich bewusst, wie
gross die Verantwortung eines Anstalts-Verwal-
ters ist, wenn dieser seine Aufgabe richtig auf-

fasst und seine Pflicht redlich erfüllt. Die wenigsten

Leute und oft auch die Verwalter selbst,
geben sich Rechenschaft davon, wie über eine
grosse Macht und grossen Einfluss ein Anstalts-
Verwalter, sei ihm nun die Leitung einer kleinern
Anstalt oder eines Grossbetriebes anvertraut,
verfügt.

Sehen wir uns z. B. den Verwalter einer Er-
ziehungs-, einer Blinden- oder Armenanstalt an.
Von seiner Persönlichkeit und derjenigen seiner
Frau hängt in sehr vieler Beziehung das Wohl und
Wehe der Pfleglinge und der Angestellten der
Anstalt ab. Das Verwalter-Ehepaar kann unter
Umständen für die Pfleglinge einer Erziehungs- oder
Blinden-Anstalt zum Lebens-Schicksal werden, je
nachdem es seiner Aufgabe gewachsen ist oder
nicht, je nachdem es sich bei dem Verwalter-Ehepaar

um gütige, intelligente, verständnisvolle
Persönlichkeiten von besten Charaktereigenschaften
handelt oder nicht.

Aber nicht nur für das ganze spätere Leben
von Pfleglingen ist unter Umständen der Verwalter

verantwortlich, sondern auch für das seelische
und körperliche Wohlbefinden von Pfleglingen,
die ihm während Jahren anvertraut sind. Vom
Wohlwollen, vom Können und von der gütigen
Einstellung eines Verwalters und dessen Gattin
hängt das Glück oder Unglück von Menschen ab.

Dies allein schon bedeutet für den Verwalter
eine grosse Macht und eine grosse Verantwortung
seinen Mitmenschen gegenüber. Aber das ist ja
nur ein Teil der Macht und Verantwortung eines

247


	[Impressum]

